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§ 21 UG Universitatsrat

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Der Universitatsrat hat in seiner Funktion als begleitend und vorausschauend tatiges Aufsichtsorgan folgende
Aufgaben:

1. 1.Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisationsplans, des Entwurfs der Leistungsvereinbarung
sowie der Geschaftsordnung des Rektorats;

2. 2.Ausschreibung der Funktion der Rektorin oder des Rektors;

3. 3.Erlassung der Bestimmungen fur die Wahl der Rektorin oder des Rektors nach Einholung einer
Stellungnahme des Senates, die dieser innerhalb von vier Wochen nach Vorlage abzugeben hat;

4. 4Wahl der Rektorin oder des Rektors aus dem Dreiervorschlag des Senats innerhalb von vier Wochen ab
Vorlage des Vorschlags;

5. 5.Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren auf Grund eines Vorschlags der Rektorin oder des Rektors und
nach Stellungnahme des Senats;

6. 6.Abschluss der Zielvereinbarungen mit der Rektorin oder dem Rektor und dem Rektorat;

7. 6a.Abschluss der Arbeitsvertrage mit der Rektorin oder dem Rektor und den Vizerektorinnen und
Vizerektoren;

8. 7.Abberufung der Rektorin oder des Rektors und der Vizerektorinnen und Vizerektoren;

9. 8.Nominierung eines weiblichen und eines mannlichen Mitglieds fur die Schiedskommission;

10. 9.Genehmigung der Grindung von Gesellschaften und Stiftungen sowie der Beteiligung an Gesellschaften;

11. 10.Genehmigung der Richtlinien fiir die Gebarung sowie Genehmigung des Rechnungsabschlusses und der
Wissensbilanz des Rektorats und Weiterleitung an die Bundesministerin oder den Bundesminister;

12. 11.Bestellung einer Abschlusspriferin oder eines Abschlussprifers zur Prifung des Rechnungsabschlusses
der Universitat;

13. 12.Zustimmung zur Begrindung von Verbindlichkeiten, die Gber die laufende Geschaftstatigkeit der
Universitat hinausgehen, sowie Ermachtigung des Rektorats, solche Verbindlichkeiten bis zu einer
bestimmten H6he ohne vorherige Einholung der Zustimmung des Universitatsrats einzugehen;

14. 13.Pflicht zur unverziglichen Berichterstattung an die Bundesministerin oder den Bundesminister bei
schwerwiegenden Rechtsverstof3en von Universitatsorganen, Gefahr eines schweren wirtschaftlichen
Schadens, Vorliegen von fur die strategische Ausrichtung der jeweiligen Universitat wesentlichen
Entwicklungen sowie Vorliegen von Umstanden, welche die Universitatsleitung gravierend beeintrachtigen;

15. 14.Zustimmung zum Budgetvoranschlag innerhalb von vier Wochen ab Vorlage durch das Rektorat;
verweigert der Universitatsrat innerhalb von vier Wochen ab Vorlage die Zustimmung, hat das Rektorat
unverzulglich einen neuen Budgetvoranschlag vorzulegen; stimmt der Universitatsrat nicht fristgerecht zu,
gilt der Budgetvoranschlag als genehmigt;

16. 15.Stellungnahme zur Leistungsvereinbarung vor Abschluss durch die Rektorin oder den Rektor innerhalb
von drei Wochen;

17. 16.Erlassung der Geschaftsordnung des Universitatsrats;
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18. 17.Genehmigung einer interhochschulischen Organisationseinheit gemaf § 20d Abs. 1.

2. (2)Der Universitatsrat oder jeweils mindestens zwei Mitglieder des Universitatsrats gemeinsam sind berechtigt,
sich Uber alle Angelegenheiten der Universitat zu informieren. Die Stellungnahme hat an den Universitatsrat zu
ergehen und ist in der nachstfolgenden Sitzung des Universitatsrats zu behandeln. Die Universitatsorgane sind
verpflichtet, dem Universitatsrat alle zweckdienlichen Auskunfte zu erteilen, Geschaftsstiicke und Unterlagen
Uber die vom Universitatsrat bezeichneten Gegenstande vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen
anzustellen und Uberprifungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Dies kann allenfalls auch
personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO) umfassen.

3. (3)Der Universitatsrat besteht aus funf, sieben oder neun Mitgliedern, die in verantwortungsvollen Positionen in
der Gesellschaft, insbesondere der Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, tatig sind oder waren und auf Grund
ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der Ziele und Aufgaben der
Universitat leisten kdnnen. Uber eine Anderung der GréRe des Universititsrats entscheidet der Senat mit
Zweidrittelmehrheit.

4. (4)Dem Universitatsrat durfen Mitglieder der Bundesregierung, Staatssekretarinnen und Staatssekretdre,
Mitglieder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen
Vertretungskdrpers und Funktiondre einer politischen Partei sowie Personen nicht angehdren, die eine dieser
Funktionen in den letzten vier Jahren ausgelibt haben oder die an der betreffenden Universitat in den letzten vier
Jahren Mitglied des Rektorats waren.

5. (5)Die Mitglieder des Universitatsrats dirfen keine Universitatsangehorigen gemaf3 88 125, 132 und 133, keine
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universitat, keine Mitglieder oder Ersatzmitglieder der
Schiedskommission der Universitat, keine Mitglieder eines obersten Organs einer anderen Universitat und keine
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des fur die Angelegenheiten der Universitaten zustandigen
Bundesministeriums sein. Die Mitgliedschaft in mehr als einem Universitatsrat ist unzulassig.
Geschaftsbeziehungen zwischen einem Mitglied des Universitatsrats und der Universitat bediirfen der
Genehmigung durch den Universitatsrat, die nur dann erteilt werden darf, wenn keine Befangenheit vorliegt.
Maogliche Interessenkonflikte haben die Mitglieder dem Universitdtsrat unverziglich zu melden. Ein Mitglied eines
Universitatsrats darf nicht in einem Weisungs- oder Kontrollverhaltnis zu einem anderen Mitglied desselben
Universitatsrats stehen.

6. (6)Dem Universitatsrat gehdren nach MaRRgabe des Abs. 3 folgende fiinf, sieben oder neun Mitglieder an:

1. 1.zwei, drei oder vier Mitglieder, die vom Senat gewahlt werden;

2. 2.zwei, drei oder vier Mitglieder, die von der Bundesregierung auf Vorschlag der Bundesministerin oder des

Bundesministers bestellt werden;

3. 3.ein weiteres Mitglied, das von den unter Z 1 und 2 genannten Mitgliedern einvernehmlich bestellt wird.
Der Senat und die Bundesregierung haben gleich viele Mitglieder zu bestellen, die Bestellung der Mitglieder
gemal Z 2 hat nach der Wahl der Mitglieder gemaR Z 1 zu erfolgen. Die Bundesministerin oder der
Bundesminister hat ihre oder seine Vorschlage fiir die von der Bundesregierung zu bestellenden Mitglieder zu
begriinden. Vorschlage fur die durch den Senat zu wahlenden Mitglieder an den Senat sind ebenfalls zu
begriinden.

(Anm.: Abs. 6a aufgehoben durch BGBI. | Nr. 21/2015)

7. (7)Kommt es bis zum 30. April des betreffenden Jahres zu keiner einvernehmlichen Bestellung des weiteren
Mitglieds gemal Abs. 6 Z 3, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister eine angemessene Nachfrist zu
setzen. Verstreicht diese ergebnislos, ist dieses Mitglied des Universitatsrats vom Senat aus einem
Dreiervorschlag des Prasidiums der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften auszuwéhlen. Das Prasidium
der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften hat den Dreiervorschlag binnen einem Monat nach
Befassung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister vorzulegen.

8. (8)Die Funktionsperiode der Mitglieder betragt funf Jahre und beginnt mit dem 1. Marz des betreffenden Jahres.
Die Einladung zur ersten Sitzung des Universitatsrats erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der
vorhergegangenen Funktionsperiode, allenfalls durch die Rektorin oder den Rektor. Der Universitatsrat hat sich
unverziglich zu konstituieren und langstens bis 30. April des betreffenden Jahres das weitere Mitglied (Abs. 6 Z 3)
zu bestellen. Die Wahl der oder des Vorsitzenden hat bis zum 30. April des betreffenden Jahres zu erfolgen. Eine
Wiederwahl oder Wiederbestellung eines Mitgliedes ist zulassig, sofern nicht insgesamt eine Amtszeit von zehn
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Jahren Uberschritten wird. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des Universitatsrats ist fur den Rest der
Funktionsperiode ein neues Mitglied auf dieselbe Art wie das ausgeschiedene Mitglied zu wahlen oder zu
bestellen.

9. (9)Die oder der Vorsitzende des Universitatsrats wird vom Universitatsrat aus dem Kreis der Mitglieder mit
einfacher Mehrheit gewahlt.

10. (10)Die Mitglieder des Universitatsrats sind bei ihrer Tatigkeit zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.

11. (11)Die Mitglieder des Universitatsrats erhalten fur ihre Tatigkeit eine Vergltung des Zeit- und Arbeitsaufwandes,
die vom Universitatsrat festzusetzen ist. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat insbesondere unter
Bertlicksichtigung der Grof3e der Universitat und des daraus resultierenden Zeit- und Arbeitsaufwandes durch
Verordnung Obergrenzen fir die Vergltung festzusetzen, wobei fiir Gruppen von Universitaten unterschiedliche
Obergrenzen festgelegt werden kdnnen. Die Hohe der Verglitung ist im Mitteilungsblatt zu veréffentlichen.

12. (12)Der Universitatsrat ist beschlussfahig, wenn wenigstens die Halfte der gemaR Abs. 3 festgelegten Anzahl der
Mitglieder persénlich anwesend ist. Stimmubertragungen sind unzuldssig. Der Universitatsrat entscheidet mit
Stimmenmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied
oder mehrere Mitglieder vorzeitig aus dem Universitatsrat ausscheiden oder das neue Mitglied oder die neuen
Mitglieder noch nicht gewahlt oder bestellt wurden oder das zuséatzliche Mitglied noch nicht bestellt worden ist.

13. (13)Die Mitgliedschaft im Universitatsrat endet

1. 1.durch Ablauf der Funktionsperiode;

2. 2.durch Verzicht;

3. 3.durch Abberufung;

4. 4.durch Tod;

5. 5.durch Ablauf der zehnjahrigen Amtszeit.

14. (14)Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann ein Mitglied des Universitatsrats wegen einer schweren
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung mit
Bescheid von seiner Funktion abberufen. Eine Abberufung setzt Gbereinstimmende Beschlisse des Senats und
des Rektorats voraus, die beide einer Zweidrittelmehrheit bedurfen.

15. (15)Das Rektorat, die oder der Vorsitzende des Senats, die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises fir
Gleichbehandlungsfragen und die oder der Vorsitzende der Hochschulerinnen- und Hochschulerschaft an der
betreffenden Universitat haben das Recht, in den Sitzungen des Universitatsrats zu Tagesordnungspunkten
angehort zu werden, die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Vorsitzenden der beiden Betriebsrate gemal3 § 135
Abs. 3 sind einzuladen und haben jeweils das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen, Antrage zu allen
Tagesordnungspunkten zu stellen sowie zusatzliche Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen, die mit der
Ausubung ihrer Funktion als Betriebsrat im Rahmen ihrer innerbetrieblichen
Interessenwahrnehmungskompetenz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGBI. Nr. 22/1974,
unmittelbar in Zusammenhang stehen und in die Zustandigkeit des Universitatsrats fallen. Sie sind bei diesen
Punkten stimmberechtigt, wobei diesbezigliche Beschlisse der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden bedurfen.
Den Vorsitzenden der beiden Betriebsrate ist unverziglich jeweils eine Abschrift der Protokolle der Sitzungen des
Universitatsrats zu Ubermitteln.

16. (16)Das Rektorat hat dem Universitatsrat die fur die Erfullung seiner Aufgaben entsprechenden Personal- und
Sachressourcen sowie die erforderlichen Raume zur Verfugung zu stellen.

In Kraft seit 02.07.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/135
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1974_22_0/1974_22_0.pdf
file:///

	§ 21 UG Universitätsrat
	UG - Universitätsgesetz 2002


